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Zusammenarbeit
Eltern, Lehrpersonen und Behörden setzen 
sich für eine gesunde Entwicklung und eine 
angemessene Erziehung und Bildung der Kin­
der ein. Kontakte zwischen Eltern und Lehr­
personen, gegenseitiges Vertrauen, Verständ­
nis und Austausch von Informationen sind für 
die positive Entwicklung des Kindes wichtig 
und wünschenswert. Die Schulleitungen und 
die Schulpflege ergänzen und unterstützen die 
Bestrebungen der Eltern und Lehrpersonen. 
Das Wohl des einzelnen Kindes und der Klasse 
steht im Zentrum.
Jährlich finden offizielle Besuchsmorgen statt. 
Die Daten sind auf dem Ferienplan ersichtlich. 
Lehrpersonen können zu weiteren Elternver­
anstaltungen einladen. Durch ihre Teilnahme 
zeigen die Eltern Interesse und sollen in den 
Schulbetrieb mit einbezogen werden. Im 
Sinne einer vertieften Zusammenarbeit auf 
der pädagogischen Ebene ist auf der Kinder­
garten- und Primarstufe zudem der Besuch 
eines Elternabends zu Erziehungsthemen pro 
Jahr obligatorisch. Individuelle Schulbesuche 
und Gespräche sind mit der Lehrperson per­
sönlich zu vereinbaren.

Rechte und Pflichten 	
der Lehrpersonen
Bei der Gestaltung des Unterrichts sind die 
Lehrpersonen in der Wahl der Methode frei. 
Sie können neben obligatorischen auch 
zusätzliche Lehrmittel einsetzen.
Die Lehrperson hat das Recht, bei Schwierig­
keiten mit Schülern, welche nicht im Gespräch 
gelöst werden können, mit Massnahmen zu 
reagieren wie z. B. Zurechtweisung, Wegwei­
sung vor die Tür, Versetzung an einen zweck­
mässigen Platz, Anordnung einer sinnvollen 
Zusatzarbeit, Aufbietung in der unterrichts­
freien Zeit unter Mitteilung an die Eltern und 
Meldung an die Schulleitung. Erfolgt keine 
Besserung oder hat sich ein Schüler eine 
schwere Disziplinarverfehlung zuschulden 
kommen lassen, prüft die Schulleitung weitere 

Massnahmen (gemäss Volksschulverordnung 
§ 56).

Rechte und Pflichten der Eltern
Der Erziehungsauftrag des Elternhauses und 
der Bildungsauftrag der Schule sollen sich 
sinnvoll ergänzen. Die Eltern sorgen für ein 
angemessenes Sozial- und Lernverhalten ih­
res Kindes. Sie nehmen regelmässig an schu­
lischen Veranstaltungen teil. Die Schule nimmt 
Veränderungen der gesellschaftlichen Struk­
turen wahr und unterstützt die Eltern in Erzie­
hungsfragen. Bei Schwierigkeiten vermittelt 
die Schule den Eltern geeignete Beratungs­
stellen.

Elternrat / Elternvertretungen
Der Elternrat der Schule Hombrechtikon ist ein 
Netzwerk für alle Eltern, die sich für die Schule 
ihrer Kinder interessieren und sich dafür en­
gagieren möchten. Jede der vier Schuleinhei­
ten hat einen eigenen Elternrat. Dieser be-
steht in der Regel aus zwei Elternvertretungen 
jeder Klasse. Die Präsidenten der vier Eltern­
räte bilden die Koordinationsstelle. Das Reg­
lement Elternrat ist auf www.schulehombrech­
tikon.ch zu finden.
Die Zusammenarbeit von Eltern, Lehrperso­
nen, Schulleitung und Behörden trägt dazu 
bei, Brücken zwischen Schule und Elternhaus 
zu bauen. Tragfähige Beziehungen zwischen 
Eltern, Lehrerschaft und Behörden wirken sich 
nachhaltig auf die Qualitätsentwicklung der 
Schule aus.

Beschwerden / Rekurse
Die Überprüfung von Anordnungen der Schul­
leitungen, Ressortvorsteher und Ausschüsse 
kann bei der Gesamtschulpflege verlangt wer­
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den. Wer sich durch eine Anordnung oder ei­
nen Entscheid der Schulpflege in seinen Rech­
ten verletzt glaubt, ist berechtigt, einen Re­
kurs oder eine Beschwerde beim Bezirksrat 
einzureichen. Rekurse sind kostenpflichtig.
 
Erwachsenen- und Elternbildung
Die Erwachsenen- und Elternbildung der 
Schulgemeinde Hombrechtikon bietet Kurse 
und Vorträge in verschiedenen Bereichen wie 
Ernährung, Gesundheit, Gestalten und Er­
ziehung an. Ausserdem werden Deutschkurse 
für Fremdsprachige durchgeführt. Kanton und 
Schulgemeinde unterstützen diese Kurse auch 
finanziell, damit sie für alle erschwinglich sind.  
Zudem sind Ermässigungen für Personen mit 
knappen Mitteln möglich. Anfragen sind an die 
Schulverwaltung zu richten. Das Kursprogramm 
wird zweimal jährlich in alle Haushaltungen 
versandt, in der Zürichsee-Zeitung publiziert 
und ist auf www.schulehombrechtikon.ch zu 
finden.
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